
Stadt Leverkusen 

Bebauungsplan Nr. 172 B/II  
"nbso - Campus Leverkusen und Gewerbe" - 
1. Änderung

Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach 
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach
§ 4 Abs. 2 BauGB sowie
Abwägungsvorschlag der Verwaltung mit Beschlussentwurf

Stand: 17.01.2017 

Anlage 3
Niederschrift
Rat 03.04.17
TOP 14 ö. S.
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II/A Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

II/A II/A 172_I_3(2)_ Stellungnahme_01 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 172 B/II "nbso  
– Campus Leverkusen und Gewerbe" umfasst nur die Änderung der 
textlichen Festsetzung zur Geräuschkontingentierung. Alle anderen In-
halte sowie zeichnerischen und textlichen Festsetzungen bleiben un-
verändert.  
Die Stellungnahme enthält keine Anregungen und Bedenken, die sich 
auf Inhalte der 1. Änderung beziehen. Die Stellungnahme gibt eine 
Vielzahl von Anregungen zu den rechtskräftigen (nicht veränderten) 
Inhalten des Bebauungsplans Nr. 172 B/II "nbso – Campus Leverkusen 
und Gewerbe", die aber nicht Gegenstand des Änderungsverfahrens 
sind. Hierzu erfolgt daher auch keine Abwägung.  
Darüber hinaus werden Anregungen zu Inhalten des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans V 28/II "Opladen - nbso, südlich Bahnstadtchaus-
see (Baudenkmal Kesselhaus)" gegeben. Die hierfür erarbeiteten Ab-
wägungsvorschläge finden sich in diesem Aufstellungsverfahren und 
werden hier nicht wiedergegeben.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 



6 
 

 

II/B Stellungnahmen der Behörden und sonstigen  
Träger öffentlicher Belange 

II/B1 Unitymedia 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 172 B/II "nbso  
– Campus Leverkusen und Gewerbe" umfasst nur die Änderung der 
textlichen Festsetzung zur Geräuschkontingentierung. Alle anderen In-
halte sowie zeichnerischen und textlichen Festsetzungen bleiben un-
verändert.  
Auswirkungen auf die Belange des Trägers öffentlicher Belange sind 
durch die Änderung nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B2 PLEdoc GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 172 B/II "nbso  
– Campus Leverkusen und Gewerbe" umfasst nur die Änderung der 
textlichen Festsetzung zur Geräuschkontingentierung. Alle anderen In-
halte sowie zeichnerischen und textlichen Festsetzungen bleiben un-
verändert.  
Auswirkungen auf die Belange des Trägers öffentlicher Belange sind 
durch die Änderung nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B3 Telefonica Germany GmbH 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 172 B/II "nbso  
– Campus Leverkusen und Gewerbe" umfasst nur die Änderung der 
textlichen Festsetzung zur Geräuschkontingentierung. Alle anderen In-
halte sowie zeichnerischen und textlichen Festsetzungen bleiben un-
verändert.  
Auswirkungen auf die Belange des Trägers öffentlicher Belange sind 
durch die Änderung nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B4 Vodafone GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 172 B/II "nbso  
– Campus Leverkusen und Gewerbe" umfasst nur die Änderung der 
textlichen Festsetzung zur Geräuschkontingentierung. Alle anderen In-
halte sowie zeichnerischen und textlichen Festsetzungen bleiben un-
verändert.  
Auswirkungen auf die Belange des Trägers öffentlicher Belange sind 
durch die Änderung nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B5 E-Plus Mobilfunk GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 172 B/II "nbso  
– Campus Leverkusen und Gewerbe" umfasst nur die Änderung der 
textlichen Festsetzung zur Geräuschkontingentierung. Alle anderen In-
halte sowie zeichnerischen und textlichen Festsetzungen bleiben un-
verändert.  
Auswirkungen auf die Belange des Trägers öffentlicher Belange sind 
durch die Änderung nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B6 Telefonica Germany GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 172 B/II "nbso  
– Campus Leverkusen und Gewerbe" umfasst nur die Änderung der 
textlichen Festsetzung zur Geräuschkontingentierung. Alle anderen In-
halte sowie zeichnerischen und textlichen Festsetzungen bleiben un-
verändert.  
Auswirkungen auf die Belange des Trägers öffentlicher Belange sind 
durch die Änderung nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B7 IHK Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Dass die IHK den Erhalt des Kesselhauses als Landmarke innerhalb 
der neuen bahnstadt opladen unterstützt, wird begrüßt. Die vorgenom-
meine Reduzierung der Emissionskontingente in einem Richtungssek-
tor wird keine wesentlichen Auswirkungen auf die möglichen gewerbli-
chen Nutzungen in den betroffenen Gebieten haben. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B8 Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 172 B/II "nbso  
– Campus Leverkusen und Gewerbe" umfasst nur die Änderung der 
textlichen Festsetzung zur Geräuschkontingentierung. Alle anderen In-
halte sowie zeichnerischen und textlichen Festsetzungen bleiben un-
verändert.  
Auswirkungen auf die Belange des Trägers öffentlicher Belange sind 
durch die Änderung nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B9 Energieversorgung Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 172 B/II "nbso 
– Campus Leverkusen und Gewerbe" umfasst nur die Änderung der 
textlichen Festsetzung zur Geräuschkontingentierung. Alle anderen In-
halte sowie zeichnerischen und textlichen Festsetzungen bleiben un-
verändert.  
Auswirkungen auf die Belange des Trägers öffentlicher Belange sind 
durch die Änderung nicht gegeben. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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